
Zur Wirtschaits- und Verfassungsgeschichte
des OSstTters Wiıllebadessen

Von
Dr August Stiewe.

Die ründung der Willebadessen iIm re 317
a) Deren wirtschaftliche Bedeutung tür das Kloster.

Die Veranlassung der Stadtgründung erfahren WIr Aaus
der Urkunde VON 13175 welche berichtet, daß Bischof leirıc
In Ansehung der Notlage des Osters diesem rlaubt habe, auf
seinem eigenen run und en eine befestigte (munitio
civitatis) A errichten, amı die Grundlage (coepta) des Klo-
sSters gyesichert und den Feinden die Möglic  H,: leicht intfalle
dort machen, abgeschnitten würde. BA War somit VOT em
das Bedürfinis nach SCHUtTtZ, das die Gründung der
Willebadessen hervorriel. war hatten die unsicheren Zeiten
des 13 Jahrhunderts Urc die seitens der Paderborner 1SCHO{TIe
systematisch betriebene Anlage VO  —; festen Plätzen sich etiwas
gyebessert. ber auch mM Jahrhundert noch machte sich In den
verschiedenen Bevölkerungsschichten das Bedürinis gyeltend,
durch Anlage VON Befestigungswerken?) die gzrößeren Ansied-
lungen Plünderung und Zerstörung sichern.”) Das
Kloster WAar also der rhebung des ries ZUT doppelt
interessiert: einmal wurde ihm selbst dadurch eın erhonter
Schutz uteil, anderseits konnte auch seinen abhängigen Leu-
ten; die ebenso unter den Plackereien der fein  ichen Horden

leiden hatten, eine sichere uCcC bieten Mit den Bürgern
ZeWaNnN zugleich eiıne Art Besatzung.

Wenn schon oben eiıne gyelegentliche Heranziehung VON KO-
lonen aus den benachbarten rien nachgewiesen wurde, ist

Schaten Annales Pad. il
£) gen, Uebersicht ber die Städte des Bistums Paderborn, eıte 02
3 Der unsichere Charakter jener Zeit spiegelt sıch eutlic in den rTkunden

wieder, die Beilegung VON Besitzstreitigkeiten Zzu Gegenstande en der sonst YC-
legentliche Angaben über Eigentumsstörung und Flurschäden enthalten Vgl

St. tol 208, 26, 30, 3 v 57 70b.
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diese Jetz systematisc betrieben worden Das erg1ibt sich deut-
ich AUs den orten der Gründungsurkunde VOIlN 317 die be-
sonders auft die W u 8l VON Leuten des Ostiers Be-
ZUR nimmt.*) Nichts WAarTrT naturlıcher, als daß wieder VOTI
HNem die Bauern aus den umliegenden Ortschaiten 111 etirac
kamen Besonders cheint dies bel (iuntersen der Fall ZCWECSCI
ZUu Denn schon ZWeEeI re achher (1319) begegnen unter
den Katsleuten der a Willebadessen 61n Konrad Ottonis und
CM Konrad Curritex dieser vyar als Prokonsul el werden
aber IN dem 5898| 1300 abgefaßten Meberegister als nhaber 2 W 6161
Kurien Rickersen und (iuntersen gyenannt Ferner 1ST genannt
CIMn ohann W oltho1 ine Kurie Waoltho{i yab 65 1300 Rik-
kersen F8 1ST sehr wahrscheinlich daß Johannes der nhaber
dieser Kurie 1St Ein Hermannus Kickersen 11 derselben Urkunde
weIlst bezüglich seiNer erKun ebentalls nach Rickersen hin
Wenn demnach die Besitzer der Kurien nach ıliebad-

verpilanzt wurden, 1st die Annahme, daß ziemlich alle
abhängigen eute des OSstiers wenıigstiens aus den rtien Kicker-
SCH und (juntersen ihren en Wohnsitz verließen und die
neugegründete abwanderten, durchaus berechtigt Bei den
anderen Ortschaiten dari asselbe vermute werden Edelersen
cheint schon 359 wenigstiens als politische Gemeinde, Zanz
verschwunden SCIMN Denn diesem re wird Kurie
INn e& Edelerse gedacht einNne Ortsbestimmung, die bIis
1in den IKunden NıIC üblich ISt Die V1 (iuntersen be-
stan ZW al 1381 noch.‘) Ps bleibt aber berücksichtigen, daß
oster Willebadessen in en diesen Trten NıcC allein egüter
WarTr Dann ann unier V1 CI sehr kleine Gemeinde verstian-
den SCIN ach Lappe‘) umiahten die Dörier Ebbinghausen und
Passinghausen VOT ihrer Verlegung nach Geseke L1LUT Z MS
uter Sicher 1st daß die gygenanntien rte iM der Mauptsache
schon damals die illebadessen aufgegangen sind

Diesen Eingewanderten ıll das Kloster
areas) ZU Bau VON Häusern überlassen, VON Landzuweisungen
1StT hingegen keine ede Das cheint IN ein weiterer Bewels
für die erKun der ersten Bürger AaUs den umliegenden ( 7t
sSschaliten SCIMH Die Stad selbst waralso In wesentlichen eINC
Urc Zusammensiedlung der Landbevölkerung hervorgegan-

Anlage
FQ rag sich ob das Kloster außer dem ure die Mauern

der verbürgten chutz auch wirtschafitlic SCWaNN, indem
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er den vermutlıc in Eigenwirtschaift gehaltenen TIun und Bo-
den einen mäßigen Jahreszins all die Ansiedler ga
Diese Frage dari unbedenklich bejaht werden. Denn WEIN auch
niedrig bemessen (2 olidi, Hühner und Unzen 161}
rachten dies Abgaben 1mM yanzell doch eın Frkleckliches ein,
Waren VOL em mühelos rheben und, da das auftf der arca
errichtete Haus ür die VO Entrichtung des /Zinses dem Leih-
herrn verpfändet Warl, bsolut sicher, OgESEI die Erträge der
Eigenwirtschafit bDeständigen Schwankungen unterlagen. uber-
dem sollte ja nach der Gründungsurkunde die persönliche Stel-
ung der Eingewanderten, ob Höriger oder Zerozensualen, keine
Aenderung, weder ZU sSscCHhiechHhtiern noch ZU bessern erifahren,

daß die aUuUs diesen Abhängigkeitsverhältnissen fließenden Gje-
auch fernerhin dem Kloster erhalten blieben
1er in Willebadessen machte also, wIe Igen”®) bemerkt,

Stadtluit NIC irel. Es äßt sich eher behaupten, daß das Kloster
die innerhalb seiner Interessensphäre sich indende TrTeINE1L VeI-
ichtet hat Sicher sind die Freien, die vermutlich aus den 4Q
vel der Gründung des OStiers dort vorhanden mıt der
Zeit allesamt in die Abhängigkeit des Klosters geraten, se1 s
persönlich in orm der Zerozensualität oder der eigentlichen
öÖörigkeit, se1l wirtschaftlic als freie Zinsbauern, eZW.
Meier: alilur pricht der mstand, daß die auf des  Osters
eigenem Tun und en gyegründet worden sei;*®) Daß untier
den Zugewanderten auch Vollifreie**) , ist wenig wahr-
scheinlich Wenn doch, sind auch diese im auTie der Zeit
wenigstens wirtschaitlich In die Abhängigkeit des Osters g..
kommen. Besaßen doch die Bürger im re 1656**) „keinen
Fuß rei Landes, der N1IC VO Kloster herrühre‘‘. Es ist er
nzunehmen, daß die Zugezogenen meist aus Hörigen und ab-
hängigen Leuten,; und ZWal In der Hauptsache aus olchen
des Ostiers sich zusammensetz{tien, da die uinahme von
Hörigen des 1SCHNOIS und anderer Kirchen und Klöster
nur mıiıt Genehmigung ihrer Herren gyestattet WwWar;) ält

daß in derINan sich Nun VOT Augen, nächstiolgenden
Zeit in eigentliches yewerbliches en sich nicht
nachweisen 1äßt, ein ar und Zünifte offenbar N1IC
vorhanden beantwortet sich die Frage, ob denn auch
den Bürgern Uurc ihre Ansiedlung In der erhebliche wirt-
scha  ; T orteıule erwuchsen, VON selbst Aus alledem ist
schließen, daß die OM Kloster einseitig, und WwWenn inNan

Iloen-a, a-Cch 93
SC aten, Annales An x3WE

11 er die verschıedenen Klassen VvVon Freien verg]l. VOT em Lindner,
Die Feme, {f. und ür die Eversteinschen Freien besonders 370 e

12 Will Cop.-B. St. Rezeß Von
13) Schaten, Annales ader  rn ar
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will, yrewaltsam bevölkert worden 1St, wobei hm allerdings der
Aaus dem Bedürfnisse nach Schutz entistandene wanderungs-
TrTIE der Lan  evölkerung In etwa entgegenkommen mochte
Immerhin otfen sich AUsSs dem Zusammenleben einer yzrößeren
Menschenmenge auch für diese selbst mancherlei orteılule wirt-
schaftlicher, gyeselliger und vielleicht auch kirchlicher Art.

Verhältnis zwischen Kloster und Stadt
Willebadessen In der Stadtgründungsurkunde als „Uppidum “

bezeichnet, War keine eigentliche St. 1Im Kechtssinne Dazu
gyehören außer anderen Merkmalen der Besitz eines Marktes**)
und das Vorhandensein einer besonderen, städtischen (je-
richtsbarkeit Einen ar 1UNH hat Willebadessen HIC beses-
SCcH, wenigstens äßt sich urkundlich nic der gyeringste eleg
dafür erbringen. Auch die Gerichtsverhältnisse sind FrAIG
her unverändert yveblieben Philippi*°) mac er mit ück-
SIC aufi diese Verhältnisse eine Unterscheidung zwıischen
und S0X Wigbold und echnet auch Willebadessen wIe die
meisten anderen Paderborner Städte in ach hm besteht
das Wesen der Weichbilde darin, daß sS1e Iür die Verwaltungsge-
chäite und die Gerichtsbarkeit über die Erbzinsgüter einen Rat
besaßen, daß sie dagegen VO Landgericht N1IC eximiert

daß (j0-, bezw. Freigraien In ihnen die hohe Gerichtsbarkeit
ausübten. Diese eine un  10N des ates über die Erbzinsgüter
bedar{i noch einer näheren Ausführung. S1ie besteht nach Phi-
1lppi darin, daß die VO Stadtherrn Erbzins ausgefanenen (Gjüter
der Ratsgerichtsbarkeit untierstie SJCWESCH selen, insoilern dieser
die Erbzinsgüter den sStia  ischen Lasten heranziehen konnte
und VOoN den Schuldnern die Beitreibung der allıgen Wortzinsen
mit den ihm zur Verfügung stehenden Zwangsmitteln durchzufüh-
ren verpilicht seıin sollte Diese ursprüngliche BezeichnungWeichbild als eines besonderen Kechtsinstitutes se1l dann, w1e
BT weiıiter ausführt, Tür den Geltungsbereich dieses RKechtes und
Tür die selbst In umnahme yekommen und sel schleblic
in der noch In uNnserer Sprache gyebräuc  ichen Verwendung für
die kleineren sta  ischen Ansiedlungen bekannt,; welche Man
anderwärts das Weichbildrecht War hauptsächlich in Westfalen
EZW. 1m Münsterlande Hause) Flecken und Marktfilecken
fNeNnNnen pilege.*°) Was Nun Willebadessen betrifft, ist, wI1e
schon bemerkt, der Tun und Boden tatsächlic Erbzins
die Bürger usgetian worden. uch die Bezeichnung Weichbild
Tür Oppidum) findet sich, allerdings erst später, in den

14) Rietschel, ar un: Stadt, SIE. ın den Städten direkt Marktsiedlungen.15) Philippi, Westfälische Bischofsstädte, Seite
16) 1lıpp!
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Jahren 1376+) und 3183 Für eine un  10N des Kates in Sa-
chen der Erbzinsgüter des Osters iindet sich ZWar eın eleg,
Was aber NıC weiter verwundern kann, da sich VON den ats-
en der Willebadessen WO urc ran vernichtet)

zut WwIeE nichts erhalten hat Da anderseits 1l1pp1 die Giel-
iung des Weichbildrechtes Tür die Städte des Paderborner Lan-
des höchst wahrscheinlic yemacht haft, möchte nıchtsdesi0O-
weniger auch Willebadessen In die el dieser Städte ZU tellen
seIn Daß zunächst die Erbzinsgüter mıiıt den Sta  asten
herangezogen werden konnten, dürifite sich aus der Erwägung
ergeben, daß bezüglich der rec  ıchen ualıta des Besitzes, da
ja der Stadtboden dem Kloster als domino directo unier-
Stand, keine nterschiede bestanden und somıiıt keine Abstuiung
des Bürgerrechtes aus diesem Gesichtspunkte begründet werden
konnte Man konnte also eiıner Heranziehung dieses Besitzes ZUu

en städtischen Lasten VON vornherein NıC entraten
Was das zweiıte wesentliche Merkmal des Weichbildrechts

angeht, ämlich die Verantwortlichkeit des ates und daraus
hervorgehend die Katsgerichtsbarkeit, äßt sich eın €ze
aus dem re 559*°) vielleicht als Beweis aniführen. FS el
in demselben nämlich, daß dem Kloster aus jedem Hause der
z Willebadessen Zzwel Schillinge zuständen. Auf welchem
Rechtstite sich dieser spruch yründet, wird ZW al NıCcC gesagt
Da aber eine VUebereinstimmung mıt dem 318 jestgesetzten
Hauszinse besteht, dürifite der Identität der beiden Abgaben
AIC zweileln se1in, zumal da die zwel Schillinge VON altersher
gezahlt seilen und dieser 1Ns 1Im allgemeinen durchaus stabil*°)
Wa  — Bürgermeister und Kat zeigen dagegen daß die
eute AUr einen Schilling gyeleistet hätten Wäre diese Abgabe
reıin privatrechtlichen Charakters ZCW CSECI, ware HIC VOI-

ständlich, weshalb und mıit welchem Rechte der Hat sich 1Ins
Mittel gyelegt Jedenfalls möchte das auft eine Ööffentlich
rechtliche un  10N des ates betrefis der Erbzinsgüter hinwel-
sen auch die Bestimmung des Bürgereides, daß eın Haus
nicht einen en verpachtet, verKau und verpfändet wer-
den durie,“) 1in deuten 1St, erscheint raglich. j1er dürfte,
zumal da diese Bestimmung UT für die en eine Finschränkung
herbeiführte, mehr als das allzgemeine Stadtinteresse vorgewaltet
en Immerhin bleibt ungewiß, wIı1e weit die Kompetenzen des
Rates In dieser 1INSIC NINgenN, zumal da auch die egelung die-
ser Angelegenheit unter die Kategorie derienigen Punkte ällt.

18l'l) 1376, riginal, Klosterarchiv W ıllebadessen
1378, riginal, Altertumsverein 'aderbDorn

op.-B Rezeß 1559
20) Meisterernst, Die Grundbesitzverhältnisse der Münster,
21) Aktenstück 1 Klosterarchiv W illebadessen
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dıe ordnen dem ireien Ermessen des Ostiers überlassen IST
Die Hauptbedeutung des Weichbildrechts S1e 1llpp1 28)

der erleichterten Uebertragung des (irundbesitzes Der
Besitzer 6CINeSs solchen Grundstückes konnte frei darüber verfügen
ohne die Zustimmung des CGirundherrn gygebunden SCIMH Nur
nußte bei eciNnler UVebertragung C untier verschiedenem Na-
men**) vorkommende Abgabe VOINN der Kaufsumme entrichtet
werden In Willebadessen betrug diese, die dem jeweiligen
Propste ustand VON jeder Mark des erzielten Kaufpreises ecinNen
Denar Sog Vorhure) Ferner sollte das Haus, eZ W die Haus-
statte VOT Giericht dem Käufer auifgelassen werden ach dem
oben Dargelegten, 1St anzunehmen. daß amı das Katsgeric
zemeınnt 1st

ıne eıtere Einnahme des QSteTrs, bezw des Propstes,
die Aaus der Stadtgründung sich ergab eien die Abgaben der
Bäcker und Brauer, und ZWar ollten VOL jedem der
selbst hergestellten (Giebräu (cerevisia) dem Propste Denare
zustehen, VON jeder JTonne eingeführten Bieres Obolus —1  1
Denar) Desgleichen sollte jeder Bäcker VO  - jedem Ertrage
Backgeschäftes (beckede) dem leweiligen Propste Obolus ent-
ichten Wenn die Bürger dazu noch zl Leistung des utiigen
Zehnten verpilichte „gleichsam als WEeNnNn S1C außerhalb
der wohnten 29 muß gyestehen, daß SIC kaum ei-
Was VOT dem Landbewohner VOTaus hatten, zumal da die Kosten
der Stadtbeifestigung, Wac  1enstie us  < auft ihren Schultern
asieien Daß dem Kloster hingegen AaUus der Begründung der
NeUECMN Verhältnisse einNne erhebliche Einnahmequelle erwuchs und
die Stadtgründung überhaupt Markstein auf dem Wege
sCcCIiNer wirtschaftlichen Entwicklung edeute ist klar

Daß die Anlage der dem Kloster NUur orteıule brachte,
kaum aber Kechte verminderte, zZeiIg dann die eıtere
Bestimmung des 1SCHOIS, daß die egelung er sonstizgen Ver-
hältnisse dem Treien Ermessen des ropsties und Ostiers CGje=-
nNabheı ihres Nutzens m1 voller Kechtskra en Zeiten
vorbehalten bleiben sollte amı WAar ihm besonders in der Aus-
gestaltung der Stadtverfassung und der NnNeren Einrichtungen
der völlig Irele and gyelassen Die also keine

DieseAutonomie, kein 8C selbstandıg atuten erlassen
Machtfülle E denn auch yleich folgenden re (1318)
den OIM Kloster der gegebenen Grundrechten*®) die
Erscheinung, wonach die Ratsleute NUur 111 Einvernehmen und

22) Schaten, Annales Paderborn 1317
23) ilıppi Seite 3
D  S  4) In Straßburg „Ehrschatz“ genannt ach Jä DE Die Rechtsverhältnisse des

CGirundbesitzes der Straßburg Mittelalter. traßburg. Diss. 1888
25) chaten, Annales Paderborn
26) Will Cop„B St fol
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in1t Zustimmung des jeweiligen ropstes gewählt werden sollen
Dadurch das Kloster esS der Hand, NUur ihm gyefügige
Leute 98 den Kat kommen lassen. 360) re ist die Bestim-
un unverbrüchlich yehalten worden. Als dann 1171 re 684*)
CIn Generaldekre des Fürstbischo{is CTIING, daß alle Städte und
Flecken die Bestätigung der Ratsleute bel ihm nachsuchen soll-
ten, WwI1I sich auch der Willebadesser Kat „darnach ichten Fr
mochte der drückenden Fesseln überdrüssig SECIN und den amp
dieserhalb mit der Aeb-tissin auinehmen können ylauben ber
auft die Beschwerde des OsterSs, wobel 6S sich auft die Tre
574 erteilten Privilegien beruft bleibt bei dem bisherigen
Stande der Dinge

Das Kloster als Markenherr
Mit der Vebersiedlung iM die hatten die Bürger

Siehre bisherige Beschäfiftigung NıIC auizugeben brauchen
aTen in der eNrza und IN Hauptberufe Ackerleute gyeblie-
ben /u vollkommenen ittelalterlichen Landwirtschafits-
betriebe gyehörte aber VOT em Anteil 50% mende,

eide- und Waldgründen, INn die der Bürger SCIMH Vieh
treiben und WOTaus er das 111 der Wirtschait noOtige olz ent-
nehmen konnte F8 ann N1IC zweilfelhafit SCIN, daß die (Ir£
Schaiten, aus denen sich die Bürgerschaf Willebadessens AA
yrößten eıle reKrutierte, als regelrechte Dorigemeinden eiıne
yeschlossene Mark bestehend aus Feld und mende (Weide
und besaßen Beweis alilur ist eihn Schiedssprüch aus dem
Jahre 1495 de1l aus nla Ze  tstreitigke1i die
(jrenzscheide zwischen der Edelerser und Haierhausener Mark
ijestsetzt.*) Edelersen gyehörte ämlich als Zehntgebie dem
Stifte Heerse Daraus ergibt sich daß das ehemalige Or{ Lde-
lersen als geschlossenes Markgebiet auch eine CIQYECIC mende
gyehabt en muß 1C anders dürite mıiıt den anderen
in Willebadessen auigegangenen rten gestanden en Mit
der Auswanderung der Einwohner in die S1IC
einheitlichen Masse sta  iıscher Bürger zusammenschmolzen,
mußte Neuregelung der Allmendeverhältnisse IN-
Inen werden Denn daß den ehemaligen Angehörigen ()r.
tes auch nach der Uebersiedlung die die bisherigen
Weide- und Waldgerechtigkeiten nach Art der Bauerschaiten
anderer Städte“*) ZUT ausschließlichen Nutzung verblieben, Ist
nach den später bekannten Verhältnisse abzulehnen Es hat viel-

27) Rezeß OM hre 1684 Will Cop.-B St. Seite 1
Wiıll COp.- St. tol 57b. B 2453 (1235) au das Klo-

ster Güter Edelersen C DAaSCUIlIS S11VIS
DPC, Bauerschaften der Stadt CGjeseke.

Studien 8! iıtteilungen (1913) 43



642 August Stiewe Zur Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte

mehr eine Vermischung uınd Durchkreuzung der gegenseltigen
Berechtigungen stattgeiunden Fs wurde CINZIYC adtall-
mende geschafen, der auch das Kloster, vieliac yrößerem
C beteiligt ZeCWESECIH 1ST e soll hier nach den Kezessen
zwischen Kloster und aus dem 16 und 17 Jahrhundert®)

/Zusammenstellung der beiderseitigen Berechtigungen CYgE-
ben und zugleıic versucht werden, die en Dorimarken und
den ursprünglichen Klosterbesitz festzustellen und eventuell g-
zeig werden, WIC das Kloster auch hier yrundherrliche
eilung auft Kosten der Bürger erweiıtert hat

unacCchs 1ST klar, daß das Kloster den VON ihm abhan-
Ortschafiten das SO% bermärkerrecht esa wonach D

uch das 1igentum der mende gyleich dem den ände-
NSDrucC nahm,*) WEeNn A N1IC schon dem

oder anderen eiNle tatsächlich Nutzung dieses Kechtes
ausübte och WIC die Verhältnisse hier besonderen lagen,
entizıe sich völlig uNnseTreT Kenntnis uch das Bild der niolge
der Stadtgründun eingetretenen Um : und Neugestaltung 1ST
nicht bekannt FrSt die Rezesse aus dem und 17 ahrhun-
dert die sich aber nach ihrer CiIigenNEN Angabe schon De-
stehende alte Verhältnisse anlehnen, diese 1Ur etiwas ummodeln
und vielleicht erstmals SCHr1  1C jestlegen, gyestatten g —-

1iNDIlic Der erste dieser RKezesse aUus dem re 1559
„Mast ude und Zehnten betreiffend Beisein und urc Ver-
mı1  ung der VOI Bischof Kembert VON Paderborn dazu bestell-
ten Käte, des Drosten Hermann VON Viermunden und Wede-
In VOIN Herstelle abgeschlossen estimm iolgendes

Bezüglich der ast (ieh6lz sollen die Einwohner VON
Willebadessen entigegen ihrer Aeußerung, bIis in nichts für
die Mast gyezahlt aben, VON sieben Schweinen dem Kloster

aler entrichten Bei halber oder YerIngeTer ast soll die
Nıc mehr Schweine auftreiben, als das Kloster selbst

schlachten ill Von sieben Schweinen soll dann ebenfalls
CIMn aler yezahlt werden och sollen die Bürger keine remden
Schweine mittreiben Die ast Gritenberg und OC soll
zeitweilig dem Kloster allein zustehen Aus dieser Henkundi-
gen Bevorzugung des OSstiers dürfte schließen SCIHN, daß der
allgemeine USdruc Gehö6ölz der Hauptsache ursprünglich
klösterliche Waldungen bezeichnet Ob die Wälder der hemali-
gen einzelnen Dörier dazu gyeschlagen sind äßt sich ZW al NıIC
imehr ausmachen, dürifte aber aus dem mstiande wahrscheinlich
SCIMN, daß das oster den Bürgern auft ihr Ansuchen Brenn- und

W/ill. Cop„B. St.  >
Ver darüber Schröder, Deutsche R Aufl 444 ; Lam reC Wirt-

schaftsle Mittelalter 1.2 797 un besonders ittich, rtrund errschaft
Nordwestdeutschland 3409 {f.
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Zaunholz und olches ZUr Besserüng ihres Hausärars gyewähren
ill och soll dieses 11UTr ZU eigenen Bedartf und NıcC ZU
eiterverkau entnommen werden. Jede Verwüstung des Hol-
LCS; SOWIE das en sollen inifort verboten sein. Von dem,
Was yerodet ist,. soll nach Gebühr Heuer und entrichtet
werden. Eın olches Entgegenkommen des OStiers ist ohne Kom-
pensatıonen N1IC anzunehmen. Daß die meilisten der später In
Willebadessen auigegangenen rte Waldungen besaßen, 1st, wıe
oben angedeutet, Yar NIC zweilfelhait, mochten sıie auch bei der
dichten Besiedlung NIC 7 gzroß se1In. Hieraus gyeht hervor,
daß das Kloster sich seine Rechte bel der egelung der All-
inendeberechtigungen NIC hat irgendwie verkümmern lassen.
DIie weitere Bestimmung über das Kixerbruch besagt, daß das
Aloster sich dort einen Kamp für die rashude und Mast ZUu
alleinigen eDbrauc vorbehält, während der übrige Teil des Bru-
ches den Bürgern verbleiben soll Da nach dem Namen schlie-
Ben, das Rixerbruch irüher rte Kickersen gehörte,
jeg hier eine Erweiterung der klösterlichen Nutzungsberechti-
ZUNgeEN VO  x Beim Hagen®) dagegen, der nach Lage und Namen
ohne Zweifel er Klosterbesitz VYeWESCH 1Sst, springt wieder
ort die ängstliche Wahrung seiner Vorrechte IN die Augen.
Zwar ist BT Allmendeboden Nichtsdestoweniger äßt sich das
Kloster einen Ort ZUr Sondernutzung dort anweilsen. Obwohl die
Bürger sich darüber beschwert aben, wird ıihm dieses ©C
zuerkannt. Umgekehrt ist den Bürgern VON Willebadessen
verboten, eıle des Hagens iür sich in Sondernutzung neh-
inen Von den dort angelegten (järten und Ooien soll der Aehtis-7 — 7 JE E . m .. —.. —— E Sin jahrlıc eın halber aler als „proprietarium“” entrichtet WEeT-
den ach dem 1mM re 1531 ausgestellten eze werden zwel
Höfe, die ohne Vorwissen und Bewilligung des OS{iers aul dem
Hagen angeleg sind, VO Kloster eingezogen. Die dort 111e
Rodung eCcWONNCHEN Wiesen sbllen ZWaTr auft besondere Ver-
wendung der Schiedsleute (des Drosten Friedrich VON West-
phal und Georgs VON Brenken) als e bestehend aner-
ann werden, als Anerkennung des klösterlichen Eigentums
aber soll VON jeder derselben anrlıc. eın gzuter aler entrichtet
werden. An anderen Teilen der Stadtallmende, deren Lage
gen der inzwischen gyeänderten Benennnung heute N1IC mehr
siıcher ermitteln und deren Charakterisierung als ehemaliger
Dorfallmenden schon der ungewissen Lokalisierung der
meıisten dieser rte sehr zeWaZT erscheinen dürfte, besteht tfür
das Kloster ZUum mindesten eiıne durchgehende Gleichheit der
Berechtigungen. Betreiis des gyemeınen Knicks, der VOoOonN beiden
Teilen last anz ausgerodet worden ist, wird vereinbart, daß

Der Hagen, etzt agerfeld, 1/4 Stunde VOoO Kloster entiern
43*
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el eıle, Was S1IC 1171 Besitze aben, ehnalten sollen iın Platz
ehmgraben dortselbst soll beiden Kontrahenten gyleicher

Weise ireistehen Ebenso wird anerkannt daß die Berechtigun-
gEI für den ulitrıe VON ühen, Schweinen und Pierden beider-
se1ts die yleichen sind Ein ezZe aus dem re 1656 estimm
daß das Kloster Düsterbrok mıiıt SCINEIN 1e weiden urie
Nur die Schafie sollen nach em Brauche und „aufgerichtetem
eze das Düsterbrok meiden, usSs®g  INeE die Zeit VON Mar-
1nı bis ZU Mai Die Beschwerde der Einwohner VON Wille-
badessen darüber, daß der Klostermeier auf der Lake remdes
jeh annähme, wird mi1t dem Hinweise aut das dominium un
des Ostiers abgewiesen Der ultirıe der Schafe auf dem Sick
VOT dem Kälberkampe soll dem Kloster den Sommer INndurc
nach em Herkommen ilreistehen Bezüglich der Mast auft dem

und dem Langenberge soll WIC bisher verfahren werden,
ämlıch daß Kloster und Kat sich 115 Benehmen seizen und nach
dem ustialle der Mast autftreiben Von jedem Schweine sollen
die Bürger nach em Brauche dem Kloster Schillinge ntrich-
ten Wenn die indes mehr Schweine auftreibt soll VON
dem Schweine 08! wöchentliches asige worüber inNan sich
vorher geworden, bezahlt werden In den Hein- ege-
on Hölzern des OStiers soll diesem die ast allein verblei-
ben Die Ausbesserung der den Weideplätzen führenden Wege,
die Säuberung der Triften VON Gebüsch und Unterholz cheint
beiden J eilen gyleiıcher Weise obgelegen en

s zeig sich also daß das Kloster auch bezüglich der AH:-
inende dieselben yrundherrlichen Kechte nNspruc Nnımmt und
auch IN Wirklichkeit ausübt, WIe S1C dem Obereigentum
dem sonstigen Tun und en zutage treten Von
irelen Markgenossenschaft, WIC S1IC vermutlich hemals für die

die Willebadessen auigegangenen Dörifer bestanden
a  D kann keine Rede mehr SCINHN Das Kloster ist tatsächlic

198 C WEeNnN 6S auch den Einwohnern VON
Willebadessen Teil derselben einräumt und sich bei Fest-
seizung der beiderseitigen Berechtigungen der orm des Ver-
irages bedienen muß Daß das Kloster auch VON dieser uNnas-
SUNg seiner selbstherrlichen ellung durchdrungen ISı zeigt e1n
Passus des Rezesses VON 157 sich die Ausrodung des
Hagens durch die Willebadessener Bürger andelt Hier el
C daß die Aebhbtissin nachgeben wolle, obwohl SIEC „weder
pflichtig noch schuldig sel .  .. uch der Umstand, daß die Rodun-
gcn INSgEINEIN, wobe!l auf Seiten der Bürger noch die Erinnerung
an das alte BO des Beifangs®) nachwirken mochte, als Ver-
letzungen der klösterlichen Rechte ausgelegt werden, pricht
alur

) R Maurer (jeschichte der ark- Hot- Ort- und Stadtverf 70 185
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er diesen innerhalb der illebadessener Mark mit se1-
Bürgern gyeteilten Imendeberechtigungen sind auch solche

mit auswartfts Wohnenden bekannt So en Kloster und
nach einem wahrscheinlich uIn die en des und 1E Jahr-
undertis abgeschlossenen Vertrage‘) die nachbarliche Mithude
In dem Frauenstift Heerse ınd dessen Untertanen innerhalb g -
WwWISSer Grenzgebiete. Die Schweine eines jeden Teiles sollen 1e6-
och 1Ur aut den Kornstoppeln des eigenen Bezirkes getrieben
werden. Solange sollen sich die chäier der Mithude enthalten
Der uitrıe der Neuenheerser nıt ihren Schweinen nach dem

wird Ochsenkampe, wIe andsteine dort aus-
welsen, beschränkt ine annlıche Mithude hat, wI1Ie eın Schriftt-
SIC Aus dem re 1553 esagzgl, in iIrüherer Zeit zwischen
Willebadessen ıund dem adeligen Hause der Spiegel In der Alba-
Xer ar bestanden

Verhältnis des Osiers seinen Bauern.
a) Aeltere Verfassung.

In dem Ul 1250 abgefaßten Meberegister des Osters Wil-
lebadessen treten uns als die bedeutendsten Bestandteile des In
Kurien, INaNnSus, domus und bona organisierten Besitzes die Ku-
rıen enigegen. F rag sich, Was unier diesem Ausdruck
verstehen ist. Leider enthalten die Angaben des Heberegisters
und der TIKunden wenIıg darüber, doch immerhin viel,
eiıne beiriedigende Ausdeutung dieses Begriffes ermöglichen.
ZunNachs ste jest, daß die Kurien nach der öhe der Abgaben
die WIC  1gsien Wirtschaftsfaktoren des Ostiers darstellen An
ihrer Spitze stehen, WwWIe sich aus gyelegentlichen Angaben ergibt,
sog. villici oder Meier. Sind diese 1U identisch mıit den gyleich-
namigen Vorstehern der Villikationshaupthöfe, oder yehören si1e
ereits einem spateren Stadium In der Entwicklung dieses De-
amtentum. oder anders: das Kloster damals die illi-
kationsverfassung in Vebung? Das ist um wichtiger
entscheiden, als die Abfassung des Heberegisters in eine Zeit
a ıIn der die Villikationsverfassung der Auflösung entgegen-
Ing und allmählich einem mehr oder minder ireien Verhältnis
zwischen Grundherrn und abhängigen Leuten atz machte, de-
ren Entwicklung In der SOr Meierverfassung gipielte

Die VillikationsverfassSnfrc. die die charakteristi-
sche orm des yzrundherrlichen Besitzes 1Im Früh- und och-
mittelalter bildete, War eiıne ZUuU Zwecke der leichteren Verwal-
tung yeschafene Zusammenfassung des Besitzes iın größere
Gutskomplexe. An der Spitze eines olchen stan eın SO villi-

/) Klosterarchıv Willehbadessen (6)  ne
Klosterarchiv W illebadessen
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CUS oder Meier, der als Beamter den aupt- oder Fronhof be-
wirtschaitete und zugleic die VON den hm unterstellten, ZINS-
pflic  ige Bauern ausgetanen (jütern fälligen Abgaben eintrieb
und all den Herrn abiunrte, SOWIE hre Dienste Im Interesse des
Herrn utzbar machte elierhno und zugehörige uter (diese

ihrer charakteristischen To auch infach uien w C-
nannt) eien eine Villikation Der Meier WarTr für die yesamte
Wirtschaftsführung der Villikation verantwortlich Mit der Zeit
jedoch hatten sich In diesen Verhältnissen 1e] Mißstände g-
zeıigt, daß der In dieser Form organıslierte Besitz für den Herrn
sehr wenIig ergiebig wurde. Das namentlich seinen rTun
INn den Veruntreuungen der Meier, die ZWal alle eberschüsse
der Yanzen Villikation den Herrn abzulıeiern hatten, aber
unter en möglichen Vorwänden für sich zurückbehielten, dann
In dem Bestreben, eın erbliches ec der Villikation be-
zründen, wodurch dem Grundherrn näulig Villikationen
auernd entiremdet wurden. Weil die Mittel, die INan dagegen
anwandte, wenig oder nichts Iruchteten, chritt INan ZUFE Aut-
lösung der Villikationerr, die nach Brinkmann*) In Niedersachsen

Anfang des 13 Jahrhunderts, In Westfalen eın wenig später
ihren Anfang nahm.

Allerdings ist nach Wittich In Paderborn und Corvey VOTI-
erst [1UT Insoweit eiıne Aenderung In der Verfassung der Villika-
tion eingetreten, als die wirtschafitliche Organisation yelöst
wurde, die Hörigkeit der aten aber estitehen blieb.*) Dieses
Bild zeig auch das 250 abgefaßte Heberegister, die Dga-
ben er VO Kloster abhängigen uter siınd ixiert Die
Villikation als Wirtschaftsverband und eın wirtschaftlic über-
ragender auptho als Hebestelle für die Hufengüter besteht
ohne /Zweilfel NıICcC In ihrem Verhältnis A Kloster stehen K1-
rien, eic völlig einander gyleich ine solche Organisa-
tiıon des Besitzes erscheint auch Yanz natürlich und m Interesse
des Osters liegend, denn die Villikationsverfassung, deren
Mängel Nan anderswo äglich VOT ugen a  © einzuführen,
ware höchst unklug SCWESECN, Sanz davon abgesehen, daß eiıne
solche Formation des Besitzes bei der anfänglichen Geringfügig-
keit und der verhältnismäßig unbeträchtlichen Entfernung VON
der Klosterzentrale schwer durchzuführen, aber auch uUberilussıig
VeWESECN wäre.?) Einen sicheren Beweis, daß die Villikationsver-
fassung und damit auch die Bedeutung der Kurie als Haupthof
für Kloster abzulehnen Ist, bildet die atsache, daß

Brinkmann, Verfassung der Meier
-) Wittich, Grundherrschaft, e1te 358 ff.güter, e1ite 1

292
Als einziges Mal begegnet der Ausdruck villicatio In einer Urkunde VOon

tionem 1ın Sudheim handelt. 1er ein Ausnahmefall vorliegt oder ob das Wort
8 sich Schlichtung eines re1ites villica-

In einem andern Sinne Zzu verstehen ist, bleibt zweifelhaft.
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in LEdelersen Kurien gyegenüber bona, domus und
yenannt werden. Hier eine Villikation anzunehmen, mMu ab-
surd erscheinen. Man hat er untier Kurie einen (Giutsho{f
zunehmen, der (j  Bße einem Villikationshaupthoie entispre-
chen mochte Die TO derselben betrug nach dem Heberegi-
ster in dem rte Kickersen 1Im re 1310 bis uien er-
dings scheinen hier Unterschiede bestanden en 1311
kauite das Kloster In Rheder eine Kurie V OIl Hufen.*) Finmal
wird eine solche V OIl der Größe einer ufe genannt.”) Nach
ledem ist soviel sicher, daß ILal bei der Anwendung des Wor-
tes Kurie DUr aut das oment der Bedeutung eines yrößeren Be-
SItZes und N1ıc auft die wirtschaitstechnische un  10N desselben
yesehen hat Die Vermutung, daß die eine oder andere Kurie, ehe
sıie aus dem erbande einer remden Villikation ausgeschieden
wurde und in den Besitz des Osters überging, diese eilung
yehabt hat, ist NIC anz VON der and weıisen Wahrschein-
lich -sind jedoch die eisten Adus der Zusammenlegung kleineren
Besitzes hervorgegangen, dessen bisherige Besitzer sich dann

Gewährung der reinel oder auch einer eldsumme ZUu
Abzuge veranlaßt yesehen hätten.®) Dieser Vorgang entzıe sich
ZWal 1 einzelnen Kenntnis, aber eın Vergleich des
250 in der V1 Edelersen beispielsweise vorhandenen Besitzes
mıt den in den IKunden bis iın bezeugten Erwerbungen legt
diesen Schluß nahe. Darin ist meistens die ede VON Aeckern
im allgemeinen. Hätte INan den nach TO und Art untier Kurie
verstandenen Besitz übernommen., ware NıICcC verständlich,
weshalb INa sich dieses kurzen und pragnanten Ausdrucks nicht
edient hätte

Der 19l dürfite mıit dem Namen auch die TO eines
iufengutes gemeın en Im übrigen egegne dieser USaruc
1Ur wenıge ale Philippi ‘) hält für den Bezirk der Osnabrücker
Urkunden ansus mıit domus für identisch Der Name Nansus
se1l mM 15 Jahrhundert VON der Bezeichnung domus tür bäuer-
liches Anwesen abgelos '‘worden. Das cheint mır für
HMeberegister doch nicht anz zuzutreiien Ich gylaube daß INan
mıiıt Bewußtsein einen Unterschie zwischen NansSsus und domus
yemacht nat Denn m allgemeinen reichen die Abgaben der
domus NIC anl die der aNnlsus heran. Dann, Was noch wichtiger
ISt, äßt sich auch in der Art der (ijefälle eın Unterschie erken-

Die Abgaben der Mansus in Husen und or yleichen 1m
wesentlichen denen der Kurien,°) während die Abgaben der zahl-

W/ill Cop.-B. St. tol
Pad Cop.-B fol
erg!eiche azu Wittich 3206 ff
Phil Einleitung ZzZu Osnabrücker eräindenbuch‚ XXV.)  8) Die S  ——gaben der Mansen in Waterfelde, Hohenroda und Wetter bestehen

Zwar ıIn Geld, ber 1n einer den Naturalleistungen durchaus entsprechenden OÖöhe.
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reichen domus charakteristischer Weise ast 8! eld be-
stehen (wozu dann noch CINIZC Hühner und Unzen 1er kom-
men) Wenn Nal die Tro Kurie urchschnitt
uien annımmıt zeig CIn Vergleich daß tatsäc  ic die Ab«
gyaben INansSsus bezüglich ihrer öhe auft 6IMn (iut on der
Größe ufe (30 Morgen) schließen lassen Möglicherweise
hat der INansSus tatsäc  1 In Kahmen eiNer ehemaligen 13111a
kation die Bedeutung HAuifengutes gygehabt Jedentalls dürite
bel der Bezeichnung allsus der amı verbundene Begrin
utes VOIN mindestens 30 Morgen noch ebendig VZEeWESECI

die denWas darunter 2 1118, wurde bezeichnet als bona,
Mufengütern alll nächsten gyestanden en scheinen, und do-
INUS, deren ro sich der 511061 ufe nähern, anderseits

olchen Kleinheit herabsinken konnte, daß der amı VCI-
bundene Begrimn landwirtschafitlichen Betriebes gyegenüber
der eigentlichen Bedeutung AHaus iast Yanz zurücktrat Fs WäarTr
ohl me1stens, WIEC ohne Zweiiel bei den domus der
Paderborn, ein kleines ländliches Anwesen mM1 CGjärten und C1N1-
gen Morgen Land S scheint Iraglıch ob esS SCIHNEN Besitzer
Yyanz ernähren konnte

Die Villikation War aber VOI em eiNe Herrschait über
Menschen, die 98| der sogenannten Öörigkei ZU USaruc
kam Mierin hat das Kloster, WIC schon bemerkt nklang

die Villikatiosverfassung beibehalten denn die Hörigkeit De-
stan WIr  iC noch wWenn Heberegister auch keine Anzeil-
chen darauft hinweisen Das 1ST schon aus der atsache abzu-
nehmen, daß NT der Erwerbung der uter auch gyleichzeitig
die auft ihnen sitzenden Menschen das Eigentum des OSstiers
übergingen Die Hörigkeit dieser eute aufzuheben, SOWEeIT SIC
sich nicht vielleicht reinel und Zug rkauft hatten, lag für
das Kloster kein nla OT, zumal da ihm urc den Anspruch
auft die SO Hörigkeitsabgaben eINeEe bedeutende Einnahmequelle
erwuchs Worin diese jedoch I1 einzelnen bestanden aben,
1STt urkundlich N1IC uüberheier doch ohne Zweilfel Veberein-
Stimmung mMIt dem allgemeinen Hörigkeitsinstitu der ntrich-
tung des Sterbefalles, Abgabe bel Einholung des Mel-
ratskonsenses und sonstiger AaUuUs der Hörigkeit resultierenden
Leistungen 10) Diese Hörigkeit cheint nach der Stadtgründungs-
rkunde noch ziemlich verbreitet ZEeEWESECH 7, SCIN Man kann
ZWEeI rien der Hörigkeit unterscheiden die S02 Zerozensuali-
tät und die eigentliche Hörigkeit oder ‚Vollschuldi Die
Zerozensualität oder Schutzhöri  eit gygrundete sich daraul, qaß
sich manche persönlich ne Uebergabe oder Empfang VON
Grundbesitz) in den Schutz der Kirche oder verehrter Heiligen

„.B 243 8  (1235)10) Wittich
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egaben und uUurc VUVebernahme einer kleinen Abgabever-
pflichtung In eine zeWIlSsSSsSe Abhängigkeit VOIl der Kirche gyerle-
ten.**) Bei Kloster Willebadessen bestand diese Abgabe In der
Darbietung eines Teiles a ad N U uUuMM MINUS valentem.**)
Nach dem JTode der betreifenden Person das Kloster An-
spruch aui eın er oder sonstiges Zugtier oder auf eın besseres
Kleid.?®) Da diese letzteren Abgaben doch immerhin als ziemlich
bedeutend erscheinen, düriten sie bel der Klasse der „ Vollschul-
digen‘ rec TuckKen ZeWESCNH seiın

Die eigentliche Klasse der Unireien spielte nach Schröder**)
1 Mittelalter keine bedeutende mehr. Jedenztalls 1st hre
Zahl bel uUuNseTIN Kloster NıIC roß IEeEWESECN. Ihr Vorkommen 1st
1Ur einmal bezeugt. Im re 266 Schenkte nämlich Ludol{f Kit-
ter VOIN Heerse dem Kloster als Aequivalen tür eine Geldschuld

eine Frau Marburgis mıit er acC  ommenschatit, genita
ei yignenda.*°) Sie fanden ohl als unireies Hausgesinde Ver-
wendung

Iso eın 1mM wesentlichen aufi der Hörigkeit gyegründetes
Verhältnis verband das Kloster mıiıt seinen Leuten In wirtschafit-
licher 1NSIC annn sıe als Pächter, die eine DeENSIO zahlen,
betrachten, ob als Zeit- oder Erbpächter,; darüber schweigen
die TIKunden vollständig; doch ohne Zweilel als er  IC Päch-
ier; da das Anrecht auft die Scholle 1m Rahmen der Hörigkeit
kaum anders als rblich denken ist

Die Ausbildung der Treien Meierverfassung.
Dieser Zustand der Dinge dauerte eiwa bis ZU Anfange

des Jahrhunderts, uns ZUIN ersten ale reiere Verias-
sungsiormen entgegentreten, die den Ausgangspunkt tfür die In
16 und 15 Jahrhunder allzemein gyeltende Meierverfiassung bil-
den ach Wittich“) gyab neben den Hörigen, deren Villika-
tionsverband 1n der oben dargelegten Weise gesprengt Wal,
iel Freimeier. Das Lasten- oder Hörigkeitsverhältnis wurde InN-
Iolgedessen mLauftfe der Zeit abgeschwäc daß bis auf
nige esie VO Meierrecht völlig verdrängt wurde. Diese Fat-
WICK1IuNg hat, WIeE die TIKunden zeigen, auch bei unserm Kloster
stattgehabt Man iindet schon völlig freie Meier, die das betref
en (jut aut Zeitpacht innehatten Im re 1416 übernimmt
ämlich der Knappe Hermann Schilder den Ho{ des Osters
in Drevere bei Salzkotten auft 12 re nach Meierrecht Er muß

ll) Öötzschke, Wirtschaftsgeschichte
12) Am Feste des itus, des osterpatrones.
13) Origina| Klosterarchiv Willebadessen (12
14

15) e%ä1röd_er‚ }2\c/:.chltäge.schich te 468

16) ıttıch 361 ff.
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dem Kloster ahrlıc 16 alter orn In Paderborn jefern Bei
saumıger Zahlung (wenn BT jer ochen über den festgesetzten
Termin verstreichen läßt) kann br werden. Der NeEUE
Meier soll eile (Düngung), Arbeit und Aufwand übernehmen
mıiıt Ausnahme des Korns aut dem er. Von diesem soll dem
Kloster die „Mure  .. entrichte werden.*‘) auch das übrige Klo-
tergut In dieser ireien orm der Zeitpacht ausgetian Wal, ist
aUuUs den rKunden nNnıc erSic  1cC scheint aber mıt den äate-
[CMN /Zuständen verglichen, N1IC wahrscheinlich sein Zu-
nächst ist tast berall, sich Erwerbungen des OStiers
andelt, VON meierrechtlichem Besitz die rKede, W as bewelst,
daß das Meierrecht 1im Ööstlichen Westfialen schon ziemlich VOI-
reitet WwWar.) Dieses Besitzverhältnis konnte das Kloster
schwerlich In die minder zunstiige orm der Hörigkeit zurück-
toßen Aber auch Tür das alte Klostergut selbst cheint das
meierstättische Besitzrec Im } teilweise schon 1m 14
und 13 Jahrhundert bestanden en Vermutlich ist das
bei manchen Kurien und überhaupt bei dem yrößeren Besitz der
Fa die, wI1e oben wahrscheinlich gemacht, viellac AdUus kleine-
I Besitz zusammengelegt und dann NEU vergabt wurden.*?)
Daß diese Besitzer In einer Zeit, als mıiıt Auflösung der Vl
1Katıon reiere Verfassungsiormen wirtschaftlicher und pDersOön-
licher Art sich ausbıldeten und über ihren Bezirk hinaus Geltung

(wofür schon bei uNnseTeMmM Kloster die Annahme der
Titulatur villicus, Curı1a spricht), die strenge Hörigkeit sich hätten
autbürden lassen, ist wenı1g glaubwürdig Man wird s1e er
mehr oder minder schon als persönlich Irei ansehen dürien Des-
yleichen Dricht aTiir die atsache, daß die Besitzer VON Kurien
(siehe oben!) als Ratsleute erscheinen. Wenn keine urkundlichen
belege aliur vorhanden sind, INa das 1Ur dem mstande
zuzuschreiben se1n, daß eben kein nla vorlag, diese Dinge
berühren. Im Jahrhundert hat sich die meierstättische Be-
sitz10rm völlig durchgesetzt, wofür das 1m Besitze des Gie-
schichtsvereines in Paderborn befindliche “KODIATL. ast auft jeder
eite Zeugnis ablegt Die To des verliehenen Girundstückes
ist €l Yanz ohne Belang Die alte Hörigkeit WAarTr weggefallen
Allerdings faßt das Meierrecht Zzwel emente In sich: Die SOg
Eigenbehörigkei und das eigentliche Freimeierverhältnis.”°) Die-
Sex die Fesseln der Hörigkeit yänzlich abgestreilft, während
dem Eigenbehörigen noch manche persönlichen Verpflichtungen
blagen Obwohl Nun das Verhältnis der Eigenbehörigkeit, deren
Wurzeln nach Brinkmann In dem mıit Auflösung des I1-

17, Cop.-B St. M fol
18) Cop.-B 5St. tol 17b
1‘)) Wittich 328

Hiıerüber und ber das olgende sıehe Brinkmann e1ite 20 ff.
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schaitlichen Verbandes der Villikation yeschaffenen en des
Latenverhältnisses liegen, für Kloster die natürliche Fat:
wickung edeutien würde, kann man - dennoch das uns entigegen-
retitende Besitzverhältnis als eın reines Meierrecht ansprechen,
wenigstens VO Jahrhundert ab em ist diese nier-
scheidung N1IC prinzipieller atur TEeWESECI, insofern NıcC amı
gyesagt 1st, daß der Eigenbehörige eın ınterdrückter Knecht, der
Meier dagegen STEeEISs eın ireler Mann ZEWESECN sei.“*) Kın An-
ang die ehemalige Hörigkeit cheint sich his 1578
noch ernalten en bel den Willebadessener Bürgern, die
hre uftfer urkundlich*?) Meierrecht besaßen Kes andelt sich

die S0%. Heiratsabgabe Darnach sollen alle, die sich nach
illebadessen verheiraten und dort das Bürgerrec erwerben,

aler, jeder heiratende Bürgersohn einen halben aler und
einen ledernen Eimer (zur Feuerwehr) die entrichten,
die amı Wege und Mauern instandhalten Sal F kann aller-
dings zweifelhafit SseIN, ob diese Abgabe NEeUu eingeführt wird,
oder, wI1e doch wahrscheinlicher, aul em Herkommen beruht
und OIn Kloster die abgetreten wird. Bei den aus-
war{tıgen Meiern iindet sich für die Annahme irzendwelcher
Eigenbehörigkei N1IC der mindeste Anhalt

Was den iuristischen Inhalt des Meierrechts betrifit, äßt
sich hier eıne allmanlıche Entwicklung (Giunsten des Meiers
wahrnehmen. Das Meierrecht ist 1Im (Girunde eın zeitpachtähn-
liıches Besitzrecht.**) während der Dauer der Hörigkeit die
Erblic  el der Klostergüter bestanden, trat mıiıt dem Auft-
kommen des Meierrechts zunächst eın Rückschlag ein, insofern
prinzipiell wenigstens die Nutzung des utes ZEIMNC beschränkt
wurde. Nach Brinkmann?*°) hat hier wahrscheinlich das Verhält-
N1IS vieler Haupthoitfbesitzer, denen die (irun  erren AUus ohl be-
yründeter Furcht VOT dem FErblichwerden und der Beanspru-
chung VON Eigentumsrechten das Nutzungsrecht 11UT auft be-
stimmte re verliehen, Vorbı  2 yvewirkt In der 'Tat betonen
die rkunden, besonders aus dem Jahrhundert, ausdrücklich,
daß dem jeweiligen nhaber des utes die Nutzung zustehe,
seine en dagegen keinerlei Ansprüche geltend machen könn-
tenmn:”) Die vereinzelt sich imdenden Hinweise der TIKunden aus
dem 14 und Jahrhundert,*”) w1ie die locatio, die Fün- und Ab-
seizung der Meier, dürften yleichfalls In diesem Sinne deuten
sein 1SC dagegen stan wI1ie auch Brinkmann annimmt,“®)

21) Brinkmann fr
22) eze von 1652 1m 0op.-B St.
J4 Wittich
23) opie 1m Klosterarchiv illebadessen

25) Brinkmann
26) Cop.-B tol 51
27) Cop.-B. St. tol 17b,
‘28) Brinkmann
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die Pr  1  el der Meiergüter VON Anfang est Was

auch den Herrn veranlassen sollen, einen rben, der
auf dem ute aufgewachsen und mıiıt den Verhältnissen VON
run auft verirau Waäafl, entsetzen”? Im Gegenteil ware eın
olches Verfahren höchst unklug ZCWESECI und hätte eine geord-

Wirtschaft erheblich geflährdet Tatsächlic wird auch In
den Meierbriefen uUuNseTeS OSters diesen Erwägungen Kaum
gegeben. Fs wird häufig estimmt, daß der Erbe; j& nbe-
uem  .. ware, das (iut erhalten solle.“*) Anderseits wird bis ZUIIN
16 Jahrhundert die zeitliche Dauer des Meierverhältnisses
hervorgehoben. Nach dieser Zeit hat sich die Erblic  el voll-
ständig durchgesetzt, daß In den Meierkontrakten dieses Um-
standes Sal keine Erwähnung mehr gyeschieht

Da das Meierrecht, wI1e dargelegt, hauptsächlic die DeCI -
sönliche eillung seines J rägers berührte, hat die atur der Ab-
gyaben irüher keine wesentliche Aenderung erlitten Diese
bestanden auch 161237 ast durchgehends in Na alie Die 1
Wesen der Geldabgaben begründeten Wertschwankungen hat
das Kloster sorglältig meıljden verstanden. Den Maßstab ür die
Bemessung der Abgaben bot der Morgen. Das Durchschnittsmaß
kann be]l den auswartıgen Meiergütern ohl auTt Schefiel
veranschlagen.“°) Für die Willebadessener Meier ist die Ab-
yabe Zanz normiert.**) Sie betrug auft Morgen chel!ie
Roggen und ailer Yyleiıchen Teilen).

Von den ebentalls nach Meierrecht vergabten Wiesen
wurde zumelst eiıne Geldabgabe erhoben, durchschnittlich für
eın er Wiesewachs (Giroschen oder In naturalıbus der Teil
des yesamten Ertrages. Die Einwohner VOIN Willebadessen hat-
ten tliche Wiesen als einer ufe des Landes gehörig Yanz
irel.

en diesen regelmäßigen Abgaben das Kloster noch
NSpPrucC auTl S0% einkauf, der bei Antritt eiıner Aeb-
tissın und bei UVebergang eines utes oder VON Teilen eines
olchen In andere an  e also bei jeder Handänderung, 1n eld
entrichtet werden mu Fr sollte VOT em das Obereigentu
des Grundherrn scharf ZU UsSsadruc bringen. Seine öhe rich-
tete sich nach der TO des betreffenden Grundstückes Keinen-

konnte A R hoch yenannt werden. och War DE mit Rücksicht
auf die verhältnismäßig häufige Erhebung und weil der Zufall
A sehr el mitspielte, eiıne recCc unbeliebte Abgabe Mehrere
Prozeßakten**) der Nieheimschen Meier beweisen das
Diese weigerten sich hartnäckig, bei Antritt einer Aebhbtis-

<9) Pad Gop.-B fol 43, uch Bemeilerungen uf mehrere Leiber finden sich
30) Güterbestandsaufnahme der Nieheimischen EeicC Meier, T Kloster-

archıv W ıllebadessen
31) Aktenstück 1 Klosterarchiv Willebadessen.
32) Klosterarchiv Wiıllebadessen hne Jahr
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SIN den einKau eisten Daß sıe el auf eine rtait-
probe ankommen ließen, nımmt N1IC weiter wunder. Das Kloster
nuß die des 1SCHOIS, der seinen Einfluß auf die
Richter in Nieheim, Steinheim und Oeynhausen gyeltend machen
soll, anrutfen. Wie der Streit verlaufen 1st, ist leider NıCc be-
kannt Die Durchschnittsabgabe für den Morgen beträgt einen
„Schreckenberger‘“‘.“°) 1eselbe Abgabe wurde auch VON den
ennten und Wiesen rhoben och äßt siıch, weil über den
Wert, bezw. ro dieser Vermögensarten Angaben
jehlen, eın Durchschnittsmaß N1IC geben. Allzemein ann IiNnan

daß s1e sich auf einige Groschen belief
Im übrigen Warlr der Verfügungsfreiheit der Besitzer V Oll

Meierländereien ein ziemlich weiter Spielraum gyelassen. S1e
uriten ZWal die uDsfianz des Girundstückes N1IC eigenmächtigz
verändern, mußten asselbe auch In „Bau und Besserung“
halten Verpfändungen und Verkauft waren dagegen gyestattei,
wenn auch 1Ur mıit Wissen und illen des Gutsherrn, der jedoch,
wI1e AaUus den zanlreıchen Verträgen dieser Art seltens der ille-
badessener Meier hervorgeht,**) NUur AaUus schwerwiegenden
Gründen seiıne Zustimmung verweigert en wird.

uch die Salzwerke des Ostiers ZWeIl Häliten
vermeiert.*°) Die Abgabe bestand naturgemäß In Salz Daneben
mußten dem klösterlichen Kaplan und dem Küster eın jährliches
SOr Öpifergeld entrichtet werden. Das Salz das Kloster
nıt seiınen eigenen Gespannen, denen VON den Meiern erberge
und Verpflegung yewährt werden mußten Bei saumıger oder
mangelhaiter Leistung konnten die Meier entsetiz werden.

Die Verleihungen der Mühlen, VOIN denen besonders die
Stadtmühle In Willebadessen in den TKunden eiıne spielt,
trugen mehr das Gepräge einer reinen Zeitpacht Die Kontrakte
lauten aul eiıne bestimmte Anzahl VON Jahren, yewöÖhnlich
Seit Ende des 16 Jahrhunderts ist die Stadtmühle ununterbro-
chen FA oder 12 Jahren vieliac an Fremde verpachtet WOTI-
den.*‘) Ferner WAar das CGut und die Mark Albaxen Gul-
den ahrlıc in acC ausgetan. 38) Ebenso zeitweilig das Vär-
werk Lake och cheint das Kloster, wIıe aus den rückständi-
gecn Pachtgeldern erhellt,*°) hier NIC xut gyefahren sein

ine Besitziorm eigener Art WAarlr das S0% Pachtlehen Der

33) Schrittstück 11 Klosterarchiv Willebadessen. Der Schreckenberger, eın
sächsischer Groschen, der ach dem Bergwerke Schreckenberg be1 Annaberg be-

istann 34) Klosterarchiv Willebadessen.
39) Pad Cop.-B tol 54 (1543)
'36) Ebenda tol (1551)
.‘)7) Aktenhbünde! darüber ım Klosterarchiv Willebadessen
'18) Pad Cop.-B tol 74 (1506)39) Klosterarchiv Wiıllebadessen.
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Wolthoifesho ın illebadessen War In dieser orm ausgetan.*°)
Die jJährliche Abgabe betrug [1UT Korn, während die
Entrichtung des Weinkautfs und die sonstigen Leihbedingungen

das meijerrechtliche Verhältnis erinnerte.

Die Vermögenslage des Osters ın der ersten Hälfte des
Jahrhunderts.

Der OMpULUS AaNNUuUuSs redituum EXDENSATUM, welcher
m eXx {0 des Altertumsvereins Paderborn vorliegt,
als eigene die anrlıc vereinnahmten Korngeflälle und
ihre Verwendung 1m Klosterhaushalte Vergleicht iNan dieses
Heberegister, wI1ie NENNEN könnte, mıit dem VOIN 1250,
zeigen sich schon außerlich bedeutende Unterschiede Fs bietet
zunächst 1Ur eiıne summarische Vebersicht der Gefiälle, insofern
NıIC mehr eiıne Aufzählung der zinspilichtigen uter und ihrer
Abgaben 1m einzelnen VOTS  INE wird, sondern die aus den
betreffenden UOrtschafiten iließenden (iefälle 1m Zanzell registriert
sind. ber auch nNic alle rte sind namentlich auigeführt SO

das Kloster nachweislich Meierländereien iın Bergheim,
0“eynhausen und Nieheim, WOgeEZgEN NUur Erträge aus Nieheim
verzeichnet sind. OnNenbar sind hier, wI1e schon die Ööhe der
Abgaben vermuten Jäßt, diejenigen aus ergheim und eyn-
hausen darunter einbegrifien. iıne i VON TiCH,
denen das Kloster 1250 Besitzungen a  6; sind N1IC mehr Ver-
treien, WenNnn hre Abgaben NIC unter denen anderer rte VOI-
steckt sind. Das wird ohl sicher bei Wärburg für die Abgaben
der uüuter des Ostiers In und Volkmarsen zutrefien.

Fın zweiter wichtiger Unterschie gegenüber dem alteren
Kegister zeigt sich darin, daß die Abgaben außer den Wiesen- und
(häufig!) Zehntgeldern ausschließlich In Korn bestehen Die
ieh- und Geldleistungen, die sich U 250 durchwegs bei dem
kleineren, ZU Teil auch beli dem yrößeren Besitze Ianden, sind
Zanz weggelallen

FEin Vergleich der Einkünifte mıiıt den Irüheren, namentlich
daraufhin, ob S1IE elativ gestiegen seien, scheitert daran, daß
eine Reduzierung auf eine bestimmte Einheit Morgen oder Hufe)
NIC möglich ist. Absolut sind die Einnahmen
Korn ZWar gyestiegen, denn während INan hre öhe 250
auf ungefähr 350 alter veranschlagen kann, wobei allerdings
die Abgaben Schweinen, Hühnern, Eiern, eld und VOT em
die Kornerträge der Eigenwirtschaft N1IC mit in echnung g_

sind, ergeben si1e für 1529 beispielsweise insgesamt 552
alter, 1Im einzelnen 240) alter Roggen, 209 alter aler, 12
Malter Gerste, Malter Weizen.

IO) Pad Cop.-B tol (1531)
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Kleinere Schwankungen innerhalb der re s-—15
wohl bel den einzelnen Kornarten, als auch 1Im ZYanzell sind VOI-

handen, aber unbedeutend, daß sie sich leicht aus yünstigen
oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, aus der zufälligen
Bevorzugung der einen oder anderen Kornart und aus Okalen
Umständen erklären lassen. Als Jahresmittel ergibt sich eiıne (je-
samteinnahme Korn VON 530) Malter Im allzemeinen ann

NıcC daß sich die klösterliche Grundherrschaf seit
1250 wesentlich erweitert Wie schon anderer Stelle CI -

wähnt, hat sich das wirtschafitliche en des Osters mehr
nach der e1te der Kapitalwirtschaft verschoben. Die untier der
Rubrik ‚„AaMNMNUAC pensiones‘ auigeführten Kentenbezüge des Klo-
Siers aus Kapitalien, die namentlich Städte und delige
Häuser ausgeliehen Hatı lassen erkennen, WeilC yroße edeu-
tung ihnen 1Im Klostereta zukommt. Mit 160 Mark ungeilahr
tellen sıe eın Drittel des zyesamten Finkommens dar. (1529.)

Die übrigen (ijeldeinnahmen bilden die untier dem ı1te de
„mercipotibus” einzeln aufgeführten Erträge aus Wiesen und
Zehnten ine hervorragende ellung nehmen iın dieser Rubrik
die anrlıc wiederkehrenden Abgaben der illebadessener Pın
wohner für Hauszinse, Schafftrift und Holzware*) eın 21
Mark), ierner die Mastabgaben („Eichelgelder‘“ 33 Mark
Schließlic sind hier die Weinkäuftfe und die en anläßlich des
Eintritts weiblicher Personen 1INs Kloster untergebracht.

nier der eberschrif „De diversis venditionibus, Drımo
de laneo*“ werden die (Gieldeinnahmen verzeichnet, die
das Kloster aus dem erkauie der in der Eigenwirtschait produ-
zierten Gegenstände erzielte. nier diesen nehmen die 1m Haus-
el gewirkten und verarbeiteten Wolltuche die erste Stelle ein.
Das aterıa dazu lieferten die Schafe des Osters. Das Spin-
nNen der jeß INanl, wI1e die usgaben alur In den einzelnen
Jahren ZeiZenN; VON Leuten In der illebadessen und VON
einem SO ullner besorgen, dessen escha auch das Käm-
INeN, Krassen und Karden der WaTr Das en und Par.
ben der geschah, weil sich keine usgaben aliur iinden,
ohl VON den Nonnen selbst. Ausgaben Tür Farbstofie (Färbe-
Kraut, Kupfierrauch, Galläpiel („Gallen‘‘) und Vitriol) kommen
regelmäßig VO  ; Im re 1529 tellte sich der aus dem erkauie
VOoOonNn Tuchstoffen erzielte CGjewinn auf 104 ark Zu eachten
1st, daß der eigenem Bedarti notwendige Kleidungsstoff eben-

In der Hauswirtschaft hergeste wurde. Der TIOS auUus die-
sen Verkäufen WarTr In den einzelnen Jahren ungle1ic hoch

1527 ark 1529 104 Mark
528 106 i 1530 103

Holzware Berechtigung Zu Holzschlagen ın der ark Mndsch
Wörterbuch VOTN Schiller-Lübben
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531 Mark 536 Mark
532 107 537
533

3i

538
534 Ji 539 Ji

535 85
Kecht ansehnlich die Erträge AUsSs dem erKaute

on Käse, Weizen, Koggen, Gerste, Kübsamen, Hopfifen, Bier,
HMäringen, Butter und Sal die fast jedes Jahr unter dieser Ru-
brik als Verkaufsgegenstände verzeichnet sind

Das Gesamteinkommen des Ostiers eld stellt
sich den Jahren AA | iolgendermaßen dar
1527 508 Mark Schilling 1534 610 Mark Schilling Pfg.528 527 1535 539 JJ

1529 606 J} 1536 033 „

1530 536 1537 613 3i

1531 441 )J) 2i 1538 548 3i JJ

1532 607 Jı 1539 514
1533 612 S »

Pfg
1540 534 3i a N

H k
Als mittleres Jahreseinkommen ergibt sich hiernach nahezu

»6() Mark ine Entwicklung aul- oder absteigender Linie äßt
sich aus dieser Zusammenstellung N1IC erkennen, doch schnei-
den augenscheinlich die der liegenden re aln
besten ah

Die 1 des Ostiers bieten iolgendes Bild
1527 52() Mark Schilling Pig. 1534 610 Mark Schilling MIg1528 537 )} i '} 1535 47 »}

1529 005 J7 1536 034
530 54() } Ji 1537 614 .}

531 443 1538 547 Ji

5392 609 1539 514 J} EN CN E CN
1533 0613 »} 1540 534 + O NN ©

Die usgaben DasSsecn sich also den Einnahmen fast voll-
tändig Das rklärtsich ohl Nur dadurch, daß INan die NıCcC
unbedingt nötigen Anschaffungen, alls kein eld vorräatig WAarT,
zurückstellte Im übrigen arbeitete das Kloster mit Ausnahme
VON 1538 NT Unterbilanz, die den ersten Jahren ziemlich
beträchtlich WarT, spater aul 6CIn inimum zusammenschrump{fte
Das Gleichgewich zwischen Einnahmen und Ausgaben VOllstan-
dig herzustellen, jenten VOT em die Mastgelder, die das Klo-
stier AUuUsSs dem uTlfrıe remder Schweine in SCINETIN Gehölze ZO%
Sie kommen naturgemäß da N1IC lährlich gyute Mast WAarT, Nur
alle 7 WEeI oder drei re VYÜOÜr 1531 betrugen die Einnahmen die-
SEr Art afe Goldgulden 1535 74 Goldgulden, die sich verteilten
auftf Borgenstreich für 300 Ferkel (ä Schillinge) Goldgulden

Volkmarsen 300 Ferkel 30)
Peckelsheim ‚A

Kleinenberg
Lamerde 99

Haferhausen für astige
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ine zrößere Einnahme dieser Art 122 Goldgulden) wird
dann noch AaUuUs dem re 539 mitgeteilt Mit diesen außerordent-
lichen, NıIC 1Im Ftat verrechneten eldsummen deckte das Klo-
ster die VON Jahr Jahr schwebenden CcChulden Diese ellıeien
sich beispielsweise 1907 auf 29 Mark, die aber Hr eine SO
Widerschuld (meist rückständige Renten) mehr als aufgewogen
wurden. Eigentliche verzinsliche chulden hatte das Kloster
NIC

Die läaährlichen Ausgaben des Ostiers sind ın sechs ] iteln
untergebracht Die erstie Rubrik nthält Ausgaben tür Bedaris-
gygegenstände In der uche, Wein, Weihrauch, ac  S, usgaben
für Präsentiengelder. Interessan sind die usgaben tür die

Sie bieten eın anschauliches Bild aus dem kulturellenKüche
e  en jener Zeit Im re 520 finden sich Ausgaben für

Driakel Mark$pezgreien Mark
LorbeerON1S

” ohl
Schillinge

2iSs1g
e1Is J}

Nüsse Kohlsamen
ohlpflanzen

Rosiınen
10 Schillinge

Mandeln Sch$llinge.
Kam pfer Schillinge
Ferner für DEeCK, Butter und Käse. Besonders yroß sind die

Kosten für Fische Bücking, Hering und besonders für einere
Sorten Aal, OtSCHEeT; Stockfisch, aCchs, Scholle uSW.“) Um den
zroßen Bedari Fischen beiriedigen, esa das Kloster
außerdem selbst noch 1er Fischteiche,*) für deren Reinhaltung
und Beauifsichtigung sich Aaus manchen Jahren Ausgaben HÜr
einen Teichgräber finden Salz mu jedes Jahr, da die eigenen
Salzwerke 1Ur 18 Malter abwarien, ZUTIN gyrößten Teil yekauft
werden, wobel meistens Tuch und Korn (wohl aus den Erträg-
nissen des 0O7les In Drevere bei Salzkotten) als Zahlungsmittel
ijenten Für 1529 tellte sich der Bedarf auf 8() Malter 1Im erte
VON 18 ark (nach Zug obiger Malter, Malter chil-
ling), davon wurden allerdings für ark wieder verKau

Die dritte Rubrik „Diversa yeneralia‘‘ nthält Ausgaben für
Gebrauchsgegenstände, die In HNC Haus und Feld nÖötig
wWaren

nter AS{TUCtura sind die Ausgaben für aulıche Repara-
turen und für Neubauten verzeichnet, deren wichtigste und
regelmäßigste die für den Schieferdecker ist Das Jahr 536 VeI-
zeichnet eine Summe VO ark für den Ba eiınes asch-
und Schweinehauses.

Fische und Käse wurden in Warburg und Paderborn gekauft. 1€' Aus-
gaben von 153

Urkunde 11 Klosterarchiv 4097
Studien Mitteilungen (1913). 44
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Ausgaben Tür Eisen und Eisenwerkzeuge sind unter dem
1te „de ljerramentis‘ Im einzelnen auigeführt.

Einen wichtigen atz nehmen schhle”lıc die läaährlichen
Kosten Tür h des Wirtschaftspersonals ein An der
Spitze des In Eigenwirtschaft stehenden Klosterhoifes und der
beiden Außenhötfe In Bühlheim und Haferhausen stan Je eın Hof-
meister, dessen Lohn iIm Sommer in der ege. mıit 7 E Gulden,
für den inter mıiıt (iulden angeseizt Wa  — Knechte (davon
für das zroße Gespann, deren Lohn 1mM Sommer Gulden, 1m
inter 26 Schillinge betrug) besorgten die Feldarbeiten des Klo-
sterho{ies. Dazu kamen noch mehrere Knechte für die Tbeıten
auf dem Hofe, ferner Viehwärter, Hirten und Schäier Für be-
sonders dringliche rbeıten versah sich noch der Wil-
lebadessener Bürger: Für ahen, aen und Dreschen sind regel-
mäßige Summen verzeichnet. Zu den Personen, die 1Im Jahres-
ne standen, yehörten auch der Kaplan und der Schreiber Die
Handwerksarbeiten wurden NıcC VON Angestellten besorgt, SOIMN-
dern HNan beauftragte damit (meistens ohl ortseingesessene)
Meister.*) (Gienannt werden Weißgerber (zugleich Sattler), Wand-
scherer, OIiftfcher, Wagner, Schlächter, Schmied, Schornstein-
leger, Kesselflicker Ausgaben für Schuhe iinden sich seltsamer
W eise erst 1538.°) Anschaffungkosten für Bücher iinden sich
NıCcC obwohl die Einnahmen iür „Kost und Tre  6 vornehmlich
adeliger Töchter auft eiıne Unterrichtstätigkeit der Nonnen schlie-
Ben lassen. An anderer Stelle®) wird 11UT einmal die Schenkung
VON Büchern VON einem Doktor eier 1i1NO AaUuUs Köln rtwähnt
nier diese KRubrik iallen auch die Ausgaben, die Urc Reisen
der klösterlichen Angestellten oder sonstiger amı Beauftragten
1Im Interesse des OSstiers verursacht sind.

Schluß
Die (Gjeschichte uUuNseTeEeS OsterSs, die WIr der and der

Urkunden 145a d die Jahrhunderte INndurc verfolgten, War 1m
allzgemeinen eiıne Zeit des Auistiegs und der ute oder doch
eines auft gesicherter Grundlage beruhenden Verharrens. Eigent-
} 76 wirtschaitliche Krisen hat das Kloster nicht durchgemacht
Nur die a  re N { ungeilahr scheinen, wI1Ie manche eld-

1I517, exX 42 5 J nımmt das Kloster allerdings einen Schmied aus
Minden Tüur Lebenszeit F ringt mit 6 rheinische Gulden, Seiten pecC u.
AIl se1in (jut soll ach seinem ode dem Kloster zurfallilen atfur w/ill iıh das Kloster
für Lebenszeit wıe einen Donaten mıiıt ost und Kleidung VEerSOr

Vielleicht Stan: der Schuhmacher in einem ahnlıchen erhältnis ZUum Klo
ster WIE der ben erwähnte Chmi1e' und Trat er nach außen NIC. 1ervor. der
ollten die ın den einzelnen Jahren verzeichneten usgaben tür den „1e0Er® Lederer,
Schuster ?) In diesem Sinne deuten sSe1n ”

Kodex 42,
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anleihen und der Verkauf VON (jütern beweilsen, eniger erireu-
ich ZEeEWESEN seIin. Offenbar äng diese vorübergehende Fr
scheinung hauptsächlich mıt den oben schon berührten Schädi-
ZUNg CIIl Hab und (jut ber während In irüheren
Zeiten N1IC Aur eın Versorgungshaus tür die Töchter des
wohnenden eis; sondern auch eine Stätte der Andacht und
eın Kulturzentrum wirtschaitlicher und gyeistiger Art war, sank
das Kloster VON da ab immer mehr einer reinen VersorgungSs-
anstalt nerab und der geistliche Charakter der Insassen VeTI-
Hüchtigte sich, wıe bei en diesen Stiftungen, Tast vollkomme
1810 wurde mıiıt anderenOstern der Gegend VON Jerome Bona-
partıe aufigehoben, achdem Preußen schon vorher die Auf-
hebung gyedacht a  © aber Urc den Gang der Zeitereignisse
daran verhindert worden Wa  — Fs wurde ne dem klösterlichen
utshoie den Baron VON Spiegel-Borlinghausen VerKauit,
aus dessen and S später in den Besitz der iIreiherrlichen Fa-
milie VON re überging.
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